
G
Ö

N
N

E
R
S
C
H
A
F
T

W
E
IT

E
R
E
 I

N
F
O

R
M

A
T
IO

N
E
N

 A
U

F

W
W

W
.C

E
V

ID
U

E
R
N

T
E
N

.C
H

ÜBERNEHMEN SIE 
EINE GÖNNER
SCHAFT IM 
CEVI DÜRNTEN

UND UNTERSTÜTZEN 
SIE UNS DAMIT BEI 
UNSEREN TÄTIG
KEITEN!

MEINE ANGABEN SIND:

VORNAME, NAME

STRASSE

PLZ UND ORT

TELEFON

EMAIL

UNTERSCHRIFT

Die Anmeldung abtrennen und an 
die auf der Rückseite abgedruckte 
Adresse unseres Aktuars senden.

JA, ICH MÖCHTE DEN CEVI 
DÜRNTEN UNTERSTÜTZEN UND 
WERDE GÖNNER/IN.
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GÖNNER/IN IM CEVI DÜRN
TEN, GEMEINSAM GROSSES 
LEISTEN

Mit einer Gönnerschaft des Cevi Dürnten unterstüt-
zen Sie eine christliche Jugendorganisation mit rund 
100 TeilnehmerInnen und Mitgliedern.
Mit seinen Arbeitsgebieten will der Cevi Dürnten 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem positiven, 
fördernden Umfeld bieten und leistet damit einen 
wichtigen Beitrag an die Gesellschaft.

Junge Menschen sollen zu starken Persönlichkeiten 
werden, geprägt durch starke Beziehungen zu ihren 
Mitmenschen, zu sich selbst und zu Gott.

C
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WIE WIRD MAN GÖNNER/IN?

Um GönnerIn zu werden, müs-
sen Sie sich beim Aktuar des Cevi 
Dürnten anmelden. Dies können Sie 
mittels des Formulars in dieser Bro-
schüre tun oder per Internet unter 
www.ceviduernten.ch/goenner.

WAS KOSTET 
EINE GÖNNERSCHAFT?

Gönner kann werden, wer den 
Cevi Dürnten jährlich mit einem 
finanziellen Beitrag unterstützt. 
Die Höhe des Beitrags kann selbst 
gewählt werden. Materielle Leis-
tungen sind ebenfalls erlaubt.

WAS BEKOMME ICH 
ALS GÖNNER/IN?

Als GönnerIn erhalten Sie mindes-
tens zwei mal pro Jahr einen Gön-
nerversand mit Informationen über 
die Geschehnisse in unserem Ver-
ein. Sie bekommen ausserdem ein 
Dankeschön für ihr Engagement 
und sind als Gast an den Mitglie-
derversammlungen herzlich will-
kommen.

KANN MAN EINE GÖNNER
SCHAFT AUCH KÜNDIGEN?

Ein Austritt aus der Gönnerschaft 
ist jederzeit möglich. Melden Sie 
sich hierfür einfach beim Finanz-
verantwortlichen ab. Bereits be-
zahlte Gönnerbeiträge können je-
doch nicht zurückerstattet werden.G
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MÖCHTEN AUCH SIE 
UNS UNTERSTÜTZEN?

$




